
Chrislimt Perz, 
Gabriele Kleine. 
Jilka Scmppe; 

Halle, den 26.012022 

An den Rat der Stadt Halle, veibderl durch cle Vorsitzende Katja Müller, 
Herrn Bürgerme ·s ter Egbert Geier 

Marldplatz 2 

06llll Halle 

EillWOhiietmlliag gem. § 25 KVG 

Sehr geelule Damen und Het1en Ratsmitglieder, 
Sehr geet.te Frau Müller, 
Sehr geel1ter Herr Geier, 

In der Anlage geben wir Ihnen vorab den EnlWlaf eines Einwohneranlrag gern. § 25 
KVG zur Kennlnis. ZJJt Ralssilzmg am 23. Februar 2022 werden wir den endgOltigen 
Anlrag mit den erfooleltichen 2500 Unterschriften eiineichen. 

Sie kil111e11 ben!ils jetzt in die UnlelsUChung der Folgen des Ausspruchs 1IOl1 Aufenthalts.. 

und Tatiglceilsverbo gemäß § 20 a lfSG einlreten. Dies wäre Ihre Pllicht auch ohne, 
dass es dieses Antrags bedarf. ' 

Der Rat der Stadt Haie kam dam rectaeilig vor l11luafllle1U1 der Regelungen zur 
berulsbcdinglei, 111,p(plicht des §  20  a  lfSG  den  Besctwsszur Aussetzung der 
Umsettung und �  del  Reso4ulion fassen, wenn die Erhebung ergeben 
solle, dass in der Risikoabrrttgung der Schaden den meilelhaften Nutzen übelwiegt. 

Wire1i11enl ans. 2des § 25Abs. 2KVG: "Die Yen tungistin den Grenzen ihrer 

Verwatungskraft ihren Elnwotnm bei der Einleblg des EnMlhnerantrage behilflich" 
und billen, uns auf Bedenken oder Fehler 1.1 s e es b hsidltigll!i, Antrags hinzuweisen. 

Wegen massiver Anfeindungen Ll'ISl!l'el' Bemühungen. im Rahmen der rechtss1aatlichen 
Möglichkeiten auf unsere Sicht der Dinge aulmerlcsam zu machen, bitten wir um 

vertrauliche Behandlung der pe1sone11bezoge11en Daten der tJnlet'Zeichner, indem Sie die 
Anschiiite.1 bei Weitergabe des A11sd1eibe,,s schwarzen. 

Jederzeit gesprächsbereit in allen Fraktionen der Stadt 
. 

grüßen Sie freundich 

Ctvistian Perz, Gabriele �. Jirka Schuppe 
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WIR, de urterzaichnende BQrger der Std Halle (Saale) foldem den Sladbc4 auf, Fol 
geudes zu bes mlleBen: 

1. Behördliche Bes� in Form von Tatigkei&- bzw . .Aufenlhallsver fOr 
Beschaftigte aller von § 20 a IISG betiuffe11e,1 ab dem 
16.03.2022 waden so lange am.r, e s ta. tis geldlft ist: 

• Ob eine Unterversorgung der Einwoh,,er der Stadt Halle mit Dienslleistmgat des Ge 
sunclleits- lRI I lelw a s ans ausg es rhla ss an wadan kam. 

• ob Ani-K&per-ller IRI Genes enenstabw als IUSieichender b&unwliUlsuadtweis anzu 

erke111,en sind. 

• ob die lmp(s1offe gegen alle Virusvarianlen eine wis s e 1sct.a.11ich bewiie s ene Schutzwir 
kung haben IRI gae·(l,netsind, eine sog. l ladenimmunilitzu bewirkei,. 

2. Der StidJat von Haie b e s chlieBt eine Resolution. in der er sich gege11 die BnfOhrung 
eina' beruhitezogenen oder al9,lnei11en eov.1!Hmpfplliclt @• si-ithl 

�= 

zu 1.: Der Bunde sag ta an 10.12.2021 u.a eine Änderung des •11e1csit,11ssctldzgestzes 
(§ 20 a lfSG) b e �llo ss e ,. Daraus ergibt sich faktisch eine ei11 ichtungsbezogene Impf 
pflicht fOr das betiu.,eue Personal z.B. in Krankenhlusem, Aizlpiaxen, Pflegeeinrichtun 
gen, Pflegediensten und Physiolhaapa1. aber auch in ReTIUngsdensl Die be1ruffenen 
Brvichlungen und Altialer mussen  die;enigen  Milalbella, die bis zum Ablauf des 15. 
Marz 2022 keinal llrNJI- oder Genese ia-a:hweis oder ein A'lztliches Zeugnis über eine 
medizinische Kon?raidlallion vor?ega1, beim Gesundheilsamt melden. 
Das Gesmdheitsamt der Stadt Haie kam (pllictltyemalles Eimessenl) dam im Rahmen 
der lnfektionssctuzkolbule ab dem 16..03.2022 T819el&- bzw. AufenllidllSl.abote aus 
sprecher"L 

Die Pflicht der Std Halle, fOr die� der Grundversorgung ihrer 
Bnwotiner mit Einrit:hlungen der0ffe11tllchen DaseiT1SV01S01ge zu sorgen, gehOrt 
zum eigenen Wirkoogslcreis der Stadt IRI edOlll damit die 'wrausselzungen des 
§ 25 KVG Sachsen-Anhalt. 

Da die Entscheidung nach § 20 a ISG im Ermessen der Stadt Halle liegt und die Daseins 
vorsorge mit · · unzweifelhaft der Dase„lSVOlsorge und damit 
dem eigena, Z11stAtidigkeilstleieich 1nllerfllllt, hat wr einer ErPlscheiculg eine GOterab 
wägung zu afolgwl. Neben der BerOcksichtigun der bllei s a , der beboffeiien Mitart>ei 
ter und deren Albeilgeber ist insbesondere die \fersor9Jng der Einwohner der Stadt Halle 
mit Dienstleistunge des Geslnl'.eits, es a ... sicher zu shlllen. Dessen Bea·unachligung 
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bei Ausfall von nicht geimpften Arbeitnehmern und Ärzten, bei nicht nachgewiesener Be 
drohung durch deren Impfstatus, ist abzuwägen gegenüber einer inzwischen nachweislich 
meist harmlosen Infektionsgefahr mit der Omikron-Variante des Corona-Virus. In den 
meisten Ländern der EU werden die einschränkenden Maßnahmen wegen dieser Harmlo 
sigkeit der Infektion inzwischen aufgehoben. In Kenntnis der relativ geringen Infektionsfol 
gen ohne ortsbezogene Untersuchung der Folgen für die Sicherheit der Versorgung der 
Einwohner Beschäftigungsverbote auszusprechen und damit möglicherweise schwerwie 
gendere Folgen für viele in Kauf zu nehmen, verletzt die Pflichten eines Ratsmitgliedes 
und der Stadt Halle. 

Sollte - trotz der Tatsache, dass die Gesundheitsversorgung Angelegenheit der örtlichen 
Gemeinschaft ist und die Entscheidung über den Ausspruch von Beschäftigungsverboten 
im Ermessen der Stadt liegt - die Auffassung vertreten werden. dass wegen des gesetzli 
chen Vorrangs des lfSG es sich nicht um eine Angelegenheit der örtlichen Gemeinschaft 
handelt, wäre die Stadt verpflichtet, vor Umsetzung des § 20 a IISG die Haftungsfolgen für 
sich selbst, die Ratsmitglieder und die durch Ausfall von Gesundheitsversorgung beein 
trächtigten Bürger abschließend zu klären und dessen Anwendung bis zur Klärung auszu 
setzen. 

Da alle Gesundheitsdienste dem Gleichbehandlungsgrundsatz entsprechend einheitlich zu 
bescheiden wären, kann der Ausspruch von Aufenthalts- oder Tätigkeitsverboten erst er 
folgen, wenn nachgewiesen ist, dass eine Unterversorgung der städtischen Einwohner 
ausgeschlossen ist. 

Zu 2.: Die Stadt Halle beschließt zum Schutz ihrer Einwohner eine Willensbekundung als 
Resolution an den Bundestag der Bundesrepublik Deutschland: Bis zur nachgewiesenen 
und nicht nur vermuteten Klärung der Wirksamkeit der Impfung, bis zum sicheren Aus 
schluss negativer Langzeitfolgen, bis zum Nachweis einer möglichen Herstellung einer 
Herdenimmunität durch eine allgemeine Impfpflicht und bis zum Nachweis des Ausschlus 
ses von Nebenwirkungen der Impfung darf keine allgemeine Impfpflicht gesetzlich festge 
legt werden. 

Unterzeichnet von (mindestens 2500) Bürgern der Stadt Halle. 

Für die unterzeichnenden Bürger der Stadt: 

Christian Perz 
Gabriele Kleine 
Jirka Schuppe 
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